
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/12/13 88/11/0170
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1988

Index

44 Zivildienst

Norm

ZDG 1986 §13 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Dass der Betrieb des Zivildienstp6ichtigen während seiner zivildienstbedingten Abwesenheit mit familienfremden

Hilfspersonen "nicht wirtschaftlich geführt" werden kann, vermag keine besondere Rücksichtswürdigkeit seines

wirtschaftlichen Interesses zu begründen. Ein solcher wirtschaftlicher Nachteil trifft alle Inhaber von Kleinbetrieben, die

ihre ganze Arbeitskraft diesem Betrieb widmen, in gleicher Weise.
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